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0 BÉR DIE ORGANISATION, BEZÜGLICH REORGANISATION  
DÉR AMTLICHEN STATISTIK.

Unstreitig ist einer dér wichtigsten Gegenst&nde, die im Pro- 
gramme für die nachste Yersammlung dér Permanenz-Commission 
des internationalen statistisclien Congresses als neuproponirt in 
Yorschlag gebracht werden, jener, welclier sich auf die Organisation, 
oder vielmehr die Reorganisation dér amtlichen Statistik bezieht. 
Nicht als würde es sich um einen in den bisherigen Congressen noch 
nicht erörterten Gegenstande handeln, da kaum ein Gebiet dér 
Statistik so vielfach und gründlich erörtert erscheint als eben die 
Stellung dér Statistik im Gebiete des gesammten Yérwaltungs-Orga- 
nismus, sondern eben die yielfachen Anregungen, Wiinsehc und 
Vorschlage, die gleich einem rőtben Fádén sich durch die Yerhand- 

. lungen sammtlicher bisher stattgebabten Congresse ziehen, das 
Streben einzelner Regierungen, den gelauterten Anforderungen dieses 
Areopages nacb Möglichkeit gereclit zu werden, habén eine gewisse 
Unklarheit in dér Stellung dér amtlichen Statistik zu den übrigen 
Zweigen dér Staatsverwaltung zűr Folge gehabt, die um so mehr ein 
kritisches Sichten dér bisher zu Tag geförderten Neugestaltungen 
erheischen, da mit dér staatlichen und gesellschaftliclien Entwicke- 
lung immer höher gespannte Aufgaben an die amtliche Statistik ge- 
stellt werden, die nur unter Yoraussetzung einer entspreclienden 
Organisation, nur bei einer glücklich durchgeführten Tlieilung dér 
Arbeit vermöge einer gehörigen Centralisation und Decentralisation 
genügend gelöst werden können.

Bei dem Umstande, dass die amtliche Statistik nicht nur die 
nötkigen Grundingen dér Staatsverwaltung zu fördern hat, sonderu 
auch die Wissenschaft die unentbehrliche Unterlage zűr Lösung
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socialer Fragen in dem weiten Gebiete menschlicher Tliátigkeit im 
Staate von dér amtlichen Statistik erwartet, bei dem Umstande 
ferner, dass die Massenbeobaclitungen, auf die sich die inductive 
Methode jeder wissensckaftlichen Forscbung stützen muss, eine 
Gleichartigkeit in dér Erhebung, Yerarbeitung und Veröffentlicliung 
dér beobachteten Thatsachen bedingen, bei dem Umstande endlich, 
dass trotz dieser Gleichmassigkeit in dér Erfassung und Mittbeilung 
dér wahrzunehmenden Momente, die mit dér "Wahrnehmung betrauten 
Organe sicli den so vielgestalteten inneren Einriclitungen des Staates 
anzupassen habén, ist es keine geringe Aufgabe cinen solchen Orga- 
nismus ausfindig zu machen, dér pintér strenger Aufrechthaltung des 
individuell staatlichen Charakters, die aus denconcreten Yerhaltnissen 
hei-vorgegangene amtliche Statistik befahigen würde, gleichzeitig dcr 
universellen Anforderung eines gleichartigen Vorgehens wenigstens 
in so weit zu entsprechen, um das gewünscbte statistische Matériáié 
mindestens für jene hochwichtigen Fragen zu liefern, die aus cosmo- 
politischen Rücksichten eine generelle Behandlung beansprucben.

Dies lílsst sich nicht sprungweise, sondern nur in Folge stufen- 
weiser Entwickelung állmaiig erzielen. Die Culturentwickelung fülűt 
immer und auf jedem Gebiete zu grösserer Homogenitat, es kann 
somit selbe auclt im Organisationsprocesse dér amtlichen Statistik 
nur in Folge eines mit dem Culturleben dér einzelnen Staaten pa
rallelen Entwickelungsganges succesiv angestrebt werden; ein theo- 
retisch nocli so gerechtfertigter, dér Anforderung einer Gleichmassig
keit in jeder Beziehung vollkommen entsprechender Organismus 
würde, als allgemeines Schema aufgestellt, kaum die beabsichtigte 
gleichförmige Einrichtung dér Technik, um so weniger die Gleichheit 
im inneren Werthe des zu Tag gefördeten Materiales erzielen; abge- 
sehen davon, dass bei dér eifersüchtig gehegten und gepílegten staat
lichen Autonomie, besonders kleinerer Lander und Reiche ein Octro- 
yiren von noch so wünschenswerthen Einriclitungen kaum denkbar 
ist. Hier kann nur Anregung und ein durch das gegebene Beispiel 
máchtig beeinflusstes, durch Auffinden eines den Yerhaltnissen eines 
jeden Culturstaates leicht anzupassenden Organisations-Entwurfes 
bedeutend gefördertes Streben Schritt zu haltén mit dem fortschrei- 
tenden Zeitgeiste, dem rascheren Entwickelungsgange, und somit dér 
bereitwilligeren Aneignung zweckmassig befundener Einriclitungen 
Yorschub leisten.



Diese indirekte, jedoch bei dem unaufhaltsamen Fortschreiten 
civilisatorischer und cultureller Strömuug unwidersteliche Einwir- 
kung liisst sicli schon bisher bei sammtlichen, selbst in mancher 
Bezieliung zurückgebliebenen Staaten eben in Bezug auf dió Neu- 
gestaltuug dér administrativen Statistik klar erkennen. Sind wir 
gleich im allgemeinen nocb ziemlich weit ént feni t, von jener Aufi'as- 
sung des Verhaltnisses dér Statistik zűr Staatsgewalt, wie sie in 
Correnti’s geistvoller Darstellung auf dem internationalen statistischen 
Congress in Flórénz zum Ausdrucke gelangte, so muss docli schon 
dér Umstand, dass diese Idee sicli entwickelt hat und beifállige Auf- 
nahme fand, als Signatur dér Zeit genommen und die durch den sta- 
tistisclien Congress dér Beachtung empfohlenen Vorschliige Dr. Cas- 
tiglionis als jenes Ideál bezeichnet werden. das allgemein anzustreben 
ivaré.

Dodi darf mán bereits gegenwartig das Bewusstsein als allge- 
mein begründet annehmen, dass die statistische Thatigkeit und zwar 
in den beiden liarmoniseli sich ergánzenden Richtungen, nanilich dér 
scientifischen und administrativen, einen wesentlichen, abgesonderten 
Bestandtheil dér Staatsgewalt bilde. Und wenngleich die Grenze, die 
iii administrativer Bezieliung dér Natúr dér Saclie gemass in dem 
unumganglicli nötliigen Masse dér ftir die riclitige Verwaltung er- 
forderlichen statistischen Grundlagen ihre Schranken hat, bisher 
auch in wissenschaftlicher Bezieliung von den ausgezeichnetsten 
Staatslehrern, wegen Wahrung dér individuellen Freiheit, auf das- 
selbe Mass administrativer Berechtigung beschrankt ívird, und 
somit das a priori kaum abzusteckende Gebiet dér Wissenschaft in 
bedauerlicher Weise eingeengt erscheiut, so ist diess docli nur scheinbar 
in solchen Staaten, wo die Staats-Yemvaltung mehr auf Empirie, auf 
principienlosem Herumtasten, als auf testen, von dér Wissenschaft 
geschaffenen Grundlagen berulit, und je mehr in Folge dér Entwicke- 
lung eines allseitig entspreehenden Venvaltungs-Organismus die von 
dér Doktrin erleuclitete Staats-Verwaltung den Grundsatzen maassge- 
bender Thcorie sich nahert, je mehr letztere befruchtend auf die 
Empirie einwirkt, um so mehr müssen beide Grenzen sich erweitern, 
und die Entwickelung des Einen die selbstbewusste und stets inten- 
sivere Ptiege des Anderen fördern.

Diess zum grössten Theile bewerkstelliget zu habén, das Er- 
kenntiiiss erwekt und ein allgemeines Verstandniss hiefíir selbst in
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Landern, wo die Staats-Verwaltung sich nocli ziemlich in den Gelcisen 
roller Empirie bewegt, in unverkennbarer Weise vorbereitet zu habén, 
ist unstreitig das Yerdienst dér bisherigen statistischen Congresse. 
Die Enunciationen, die sieli aus den griindliclien Verhandlungen 
theoretisch und praktisch durchbildeter Faclikreise in Form schlichter 
Wünsche kristallisirten, sind auf fruchtbaren Bódén gefallen, und 
wenn sie auch nicht überall in fassbarer Gestalt zűr Realisirung ge- 
langten, habén sie doch eine Geistesbewegung, einen Ideenschwung, 
eine Zeitströmung veranlasst, die allwarts den Bódén geloekert und 
für den reichen Samen neuer Gebilde exnpfanglich gemacht.

Was bisher auf den internationalen Congressen als zweckent- 
sprechend zűr Organisirung dér amtliohen Statistik empfolilen wurde, 
muss nur ergánzt, was in einzelnen Cultur-Staaten theoretisch viel- 
seitig erörtert und praktisch glücklich durchgeführt erscheint, ver- 
allgemeinert werden, um zu den Postulaten zu gelangen, die eine 
allgemeine, gleichförmige Reorganisation dér iiratlichen Statistik zu 
erheischen sclieint. Nicht auf neugebrochenen, ungeebneten Bahnen 
hat sich die Erörterung dessen zu bewegen, was noch durch eine 
allenfallsige Decentralisation in riiumlicher und sachlicher Beziehung 
anzustreben ware. Es geniigt auf dem breitgetretenen, reich ange- 
bauten Felde bloss eine ver stand ige Blumenlese, es genügt aus dem 
Vielfacligebotenen, das Zerstreute sorgfalltig zusammen zu stellen, 
um die Idee einer auf gleichmassiger Grundlage zu reconstruirenden, 
in welch immer für einem Staate den gegebenen Yerháltnissen leicht 
anzupassenden statistischen Thatigkeit dér Realisirung naher zu 
bringen. Es handelt sich somit nicht so sehr um neue schöpferische 
Gedanken, nicht um ein völliges Abgehen von bisher bereits zu Tag 
Gefördertem, und dies verleiht mir den Muth, zűr Lösung einer so 
hochwichtigen Frage einen geringfiigigen Beitrag zu liefern, dér nur 
bestimmt ist, aus dem über diesen Gegenstaud reichlich zu Gebote 
stehenden Matériáié dasjenige zusammen zu fassen, das auch dem 
weniger vorgeschrittenem Staate ermögliclit, in seinen organischen 
Einrichtungen dér Statistik jene Stellung einzuriiumen, die möglichst 
die sicherste, schnellste, und zuverlassigste Förderung nicht nur dér zűr 
Verwaltung nöthigen statistischen Grundlagen, und des Stoffes zu 
wissenschaftlichem Forschen auf dem speziellen Gebiete jenes concreten 
Staates, sondern auch des zu allgemein statistischen Studien, und zűr 
Lösung universeller Social-Fragen benöthigten weitlaufigen Materiales



ermöglichen ivürde. le li eraclitete es schon aus dem Grunde als patri- 
otische Pllicht, selbst trotz des Beivusstseins meiner sehwaehen 
Kriifte, zu dem Reconstructionswerke einige wenngleich wenig 
brauchbare Bausteine beizutragen, da einvon mir nocb im Jahre 1868 
ausgesprochener frommer Wunscb, dass Buda-Pest einmal so glück- 
licli ivaré, den illustren statistischen Areopag in seiner gastfreundlichen 
Mitte begrüssen zu dürfen, nunmehr in Erfüllung geht, und bei dem nun 
so unerwartet sich venvirklichendem Wunsche aus leichtverzeihlicher 
Schwache ein neuer ebenso patriotischer AVunsch sich geltend 
macht, es möge Ungarn gelingen, dér Sitz jenes denkwiirdigen Con- 
gresses geivesen zu sein, dem es gelungen, die sichere Grundlegung 
für den festen Bau eines allgemein reconstruirten statistischen 
Organismus bewerkstelliget zu habén.

Vor allém Andern ivaré die Stellung zu pracisiren, die gleich- 
förmig in jedem Staate die amtliche Statistik im Gesammt-Verwal- 
tungs-Organismus einzunebmen hatte, da jene ideelle Stellung, welche 
derselben nacli den vöm statistischen internationalen Congress zu 
Florenz dér Beaclitung empfohleuen Auslassungen Di\ Castiglionis 
einzuraumen ivaré, selbst dórt, ivó die Staats-Yerwaltung die höchste 
Entwicklungsstufe erreiebt hat, ivó das constitutionelle AVesen und die 
parlamentarische Regierungsform vollstandig ausgebildet ersebeint, 
derzeit nocli kaum anzuhoffen ist, so kann dér diesfallige Yorscblag 
bloss als anzustrebendes Ideál, aber keinesfalls als eine Einriclitung 
betraebtet iverden, die bereits gegenwartig ivenigstens in dér Mebr- 
zahl dér Staaten in das Gefiige des Yerivaltungs-Mecbanismus ein- 
gefiihrt werden könnte. Immerbin mag es aber als jenes ideelle Ziel 
aufgestellt werden, das zu erreicben die Aufgabe eines hochentwickel- 
ten Verwaltungs-Organismus bilden dürfte, und ivozu weniger die 
ihrer Natúr nacb ivei tér entfernte und eine unmittelbarc Regierungs- 
thatigkeit beziveckende Justizpflege, als vielmehr die dem AVesen 
nacb dér statistischen Thatigkeit mebr verwandte Staats-Controle 
die geeignete Analogie bieten ivürde; da die Staats-Controle 
in den meisten constitutionellen Staaten gleichfalls eine den einzelnen 
Facliministerien entrückte, denselben correlate, und dem Gesammt- 
Ministerium untergeordnete Stellung bereits errungen hat, und es 
dürfte bei dér spezifisclien Aufgabe des Staatsrechnungsbofes, als 
oberster constitutionellen Controlsbebörde, nicbt schwer dér Modus 
zu finden sein, mit dem unabbangigen Controls-Apparate die Erfor-
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schung und das Gewinnen des statistischen Materiales um so eher 
praktiscli zu verbinden, da statistische Daten nicht bloss die Grundlage 
somiéra gleichzeitig aucb den Priifstein richtiger Gebahrung bieten, 
somit diese beiden vielfacb coincidirenden Richtuugen síeli in jener 
Körperschaft als leitendem Organe leicht vereinen liessen, die ohne- 
dem scbon eine zwischen dér Legislative und dcr Staatsregierung 
vermittelnde Stelle einnimmt.

Dies jedocli praktiscb durchzuführen muss ciner spateren Zeit 
vorbeh altén bleiben. Dermalen gebricht es in den meisten Staaten an 
den hiezu nöthigen Vorbedingungen und eine in diesemSinne durchzu- 
führende Neugestaltinig würde eine derartige Radical-Reform dér mit 
den statistischen Agenden dermalen betrauten Organe erheischen, die 
kaum eine besondere Willfáhrigkeit vonSeite dér einzelnenRegierungen 
gew&rtigen liisst. Eine derartige Reeonstruction kann nur das Produkt 
stufenweiser, allmaliger Entwickelung bilden, die allenfalls dureli An- 
regung zeitgemiisser Ideen beschleunigt, keinesfalls aber dureli Decre- 
tirung von wie immer begründeten Anschauungen ersetzt werden kann.

Bei den dermal gegebenen Yerhaltnissen lasst sich nur auf 
Grund des bereits Vorhandenen oder unschwer zu Schaffenden, eine 
wenn auch nur aproximative Gleichartigkeit in dér innern Einrich- 
tung und dem Yorgehen dér zűr statistischen Thiitigkeit berufenen 
Organe erzielen; um wenigstens für jene hochwichtigen Momente 
des staatlichen und socialen Gesammtlebens gleichartiges Matériáié 
zu gewinnen, die eine internationale Bearbeitung, eine aus höheren 
culturellen oder allgemein menschlichen Standpunkte ausgehende. 
Behandlung, sei es im Interessé dér Staaten-Verwaltung, oder im 
Interessé dér Wissenscliaft als wünschenswerth erscheinen lassen.

Unter den gegenwartigen Einrichtungen des statistischen Mecha- 
nismus, ist kaum eine, die sich so ungetheilt des Beifalls dér bisherigen 
statistischen internationalen Congresse zu erfreuen hatte, als die in 
dér Mehrzahl dér europaischen Staaten, wenn auch nicht unter den- 
selben Namen bestehende C e n t r a l - C o m m i s s i o n ,  die zwar in 
den einzelnen Staaten niclit vollstandig gleichförmig eingericlitet, 
doch im Princip entsprechend dér dualistischen Natúr dér amtlichen 
Statistik, die ebenso im Dienste dér Staats-Verwaltung wie in jenem 
dér Wissenscliaft ihre Thiitigkeit zu iiussern hat. die Doppel-Yertre- 
tung dieser beiden Fachkreise bezweckt.

Es ware somit diese Institution mit den weiter untén zu erör-
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terűden Amendements nicht nur wie es fást von jedem dér bisber 
tagenden Congresse geschelien, warmstens zu empfehlen, sondern die 
einzelnen Regierungen einzuladen, ciné ahnliche Commission unter 
welck immer beliebigen Narnen, (stat, Landesrath, stat. Comité, blei- 
bende Bnquéte) schon aus dem Grunde ins Leben treten zu lassen, 
uni nacb dem spáter zu entwickelnden Yorsclilage ein permanentes 
Organ zu gewinnen, das ein nothwendiges Glied jener allgemein sta
tistischen Kette bilden würde, die in fortwahrendem Contacte mit dem 
Ausscbusse des internationalen statistiscben Congresses das Streben 
desselben nacb Erlangung einer gleichformigen Basis zu international- 
statistiscben Arbeiten zweckentsprechender realisiren würde, als 
welche immer sonstige Einricbtung. Ist doeh schon dér Congress zu 
Florenz um einen Scbritt weiter gegangen, als es dér Erricktung 
einer solcben Commission nicht bloss wie frühcr in Form eines 
Wunscbes, sondern bereits in dér Fönn eines entscliiedenen Catego- 
rismus das W ort redete. Dér diesbezüglicbe Beschluss lautet: An dér 
Spitze dér grossen statistischen Arbeiten mus s  eine Commission von 
Sachverstandigen stehen, welche durch amtliche Stellung und per- 
sönliche Qualification gleicb sehr dazu berufen sind. Diese Commis
sion hat die wissenschaftlichen und praktischen Anforderungen fest- 
zustellen, so wie über die Methoden dér Erhebung und über den 
Plán dér Sammlung, Ordnung, Bearbeitung und Publikation des 
Materiales zu bescbliessen.

Hinsicbtlich dér Zusammensetzung dér Commission wáre insbe- 
sondere die Bestimmung zu empfehlen, dass so, wie bei dér Central-Com- 
missionim Königr. Preussen zufolge ministeriellen Erlasses vöm Jahre 
1869, die Betheiligung von Seite dér L e g i s l a t i v e  angestrebt werde. 
Ist so einerseits die Statistik berufen, namentlich für die Gesetzgebung 
die nötbigeu Grundlagen zu schaffcn, und hat somit die Legislative ein 
bcsonderes Interessé daran, dass bei statistischen Erhebungen den spe- 
zifischen Bedürfnissen dér Gesetzgebung, sowie den Anforderungen des 
öffentlichen Lebens volle Rechnung getragen werde: so ist anderseits 
die Mitwirkung des gesetzgebenden Körpers dér Central-Commission 
nicht nur vermöge dér hiedurch zum Ausdrucke gelangenden speziellen 
Vertretung dér legislativen Interessen förderlich. sondern diese glück- 
liclie Combination gewahrleistet gleichzeitig eine grössere Willfahrig- 
keit von Seite des Parlamentes sowolil rücksichtlich dér Untersttitzung 
und Durcbführung dér administrativen Yerfügungen auf dem Gebiete
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dér staatlich-socialen Statistik, als auch bezüglich dér bereitwillige- 
ren Yotirung dér durch stat. Auínahmen bedingten Kosten; ja diese 
Betbeiligung dér Landes-Yertretung dürfte gerade jene Stufe dér 
weiteren Entwickelung im Organisationsprozesse dér administrativen 
Statistik bilden, die zűr obenangedeuteten autonómén Stellung (tersei
ben naturgemass und von sicb selbst führen würde.

Die Initiative dér Central-Commission wie namentlich dér Um- 
stand, dass allgemeine und periodische Erhebungen ohne vorgilngige 
Anhörung dieser Commission weder von dér Central- noch von den 
Provinzial-Behörden veranlasst werden diirfen, mtisste überhaupt star- 
ker betont, und die prazise Fassung eines ahnlichen Passus in dem 
diesbezüglichen Statut besonders empfohlen werden.

Ob es zweckdienlich ware diese Commission gemass dem An- 
trage Dr. Castiglioni’s in zwei abgesonderte Sectionen, die wissen- 
scbaftlicb-wirtlischaftliche und technisch-officielle zu theilen, lasst sicb 
schwer behaupten, so sebr aucli das Princip dér Arbeitstlieilung als 
einer dér machtigsten Factoren erböbter Produktivitát anerkannt 
werden’ muss. Ist es doch fraglich, ob bei dér steten Berülirung dér 
doctrinellen und administrativen Seiten einer jeden officiösen Erhe- 
bung, bei dem fortwahrenden Ineinandérgreifen beider Spháren, die 
sicb durcli eine Demarcationslinie nur schwer von einander abgren- 
zen lassen, eine ahnliche Gliederung angezeigt ersckeine, namentlich 
bis dahin, wo eine bedeutendere Anhaufung dér nach beiden Seiten 
erwachsenden Agenden, eine Trennung nach den gedachten beiden 
Bichtungen von selbst bewerkstelligen würde.

W ird sicb die Central-Commission im Sinne dér bisker von dem 
intern, stat. Congresse wiederholt geiíusserten 'Wünsche aus jenen 
Elementen constituiren, die nicht nur hinsichtlich einer lebensfahigen 
Vertretung dér Gesammtinteressen sowohl dér Staatsverwaltung, dér 
Gesetzgebung und des öffentlichen Lebens, wie auch dér Theorie und 
Wissenschaft, sondern auch in Bezug auf eine thatkrilftige Initiative 
in .allén das stat. Gebiet berührenden Fragen genügende Bürgschaft 
gewahren, so muss für die ilirem Wirkungskreise eingeraumte er- 
spriessliche Thatigkeit noch durch eine Bestimmung vorgesehen wer
den, die ihr den Yollgenuss dér sonst illusorischen Bethatigung an 
allém in das Gebiet dér Statistik Einschlágigen zu sichern vermag, 
und die bisher in den diesbezüglichen Anordnungen zumeist noch 
ganzlich vermisst wird. Es mtisste meiner Ansicht nach nicht alléin
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deni Ermessen des betreffeuden Fach-Ministeriums bezüglich desChefs 
dér betreffeuden Central-Verwaltuug auheimgestellt sein, eine durch 
die Central-Com. nach gründlicher Beliandlung motivirt beantragte 
Erhebung, Abanderung oder vorgeschlagcne Modalitiit zu efifectuiren 
oder nicht, sondern es müsste, so wie es bei dér Staats-Controle auch 
bereits durchgeführt ersclieint, im Falle als sich eine Differenz dér An- 
sicliten zwiscben dér Centr.-Comm. und dem betreffenden Ressort-Minis- 
ter ergeben sollte, ein weiterer Instanzenzug an das Gesammt-Ministe- 
rium,und bei einer durch gegenseitigeMotivirung nicht zu beseitigenden 
Divergenz dér Ansichten zwiscben dem Minister-Rath und dér Centr.- 
Comm. dér Instanzenzug an die Legislative zulassig sein, um in solchem 
Falle, wo nach dem begründeten Gutachten massgebender Fachorgane 
die von Seite desMinisteriums nicht getheilteXothwendigkeit einer stat. 
Massnahme vorliegt, im Wege eines eigenen Landesgcsetzes zu verfii- 
gen. Es würde dadurch weder dem Wirkungskreise dér Executive pra- 
judicirt, nocli einer Ueberhebung dér dem Ministerium untergeordneten 
Körperschaft Yorschub geleistet werden, da es sich hiebei nicht um 
Privát- und materielle Interessen, sondern zumeist und lediglich um 
höhere Interessen dér Wissenschaft, un' Anforderungen des öffentli- 
clien Lebens handeln würde, die wahmmehmen eben die ’gesetzge- 
bende Gewalt in erster Linie berufen ist. Das Offenlialten solcli Instan- 
zenzuges möchte nicht wenig dazu beitragen, sowohl den Verhandlun- 
gen im Schoosse dér Commission, wie dér Beliandlung dér von selher 
gefassten Beschlüsse seitens dér Staats-Venvaltung jenen Ernst und 
ene Wichtigkeit heizumessen, die diese dér Natúr dér Sache gemass mit 

vollem Rechte beanspruchen können; andererseits würde eine ahnliclie 
Bestimmung das Gewicht dér commissionellcn Beschlüsse und damit 
das Selbstvertrauen, zugleich aber auch das Verautwortliclikeits-Ge- 
fiihl dér einzelnen Mitglieder in nicht zu unterschatzender Weise stei- 
gern ; zudem würde eine solclie Einrichtung einerseits im vollen Ein- 
klange stehen mit dcr Stellung dér zu den Berathungen dér Com
mission beigezogenen Mitglieder dér Legislative, andererseits gleich- 
falls eine solclie Stufe im weiteren Entwicklungsgange des statist. 
Organismus bieten, die das bereits angedeutete Ideál einer förmlich 
unabhángígen Stellung dér stat. Thatigkeit im Staate dér allmaligen 
Realisirung um ein Bedeutendes naher bringen dtirfte.

Das Verhaltniss dér Central-Commission zu jener stat. Central- 
Behörde, die berufen ist, das statist. Interessé des Gesammt-Staates
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wahrzunohmen, wiire nach Analogie dér Legislative gegenüber dér 
Executive zu regein, dér Leiter dér statist. Central-Behörde, zu dér 
dió allenfalls bei den einzelnen Fachministerien besteheuden statist. 
Abtbeilungen, stat. Departements und Sectionen gleichsam in Form 
von Filialen zu stehen liittten, wiirde sammt einem Mitgliede dér stat. 
C.-Behörde einerseits cinen integrirenden Theil dér Centr.-Commission, 
andererseits die Executive derselben bilden, um die von dem llessort- 
Minister,bezüglicli von dem Gesammt-Ministerium oder in Folge eines 
speziellen Gesetzes gutgeheissenen Beschlüsse in Vollzug zu bringen.

Hinsichtlicb dér Unterstellung dieser Behörde unter eines dér 
Faclnninisterien oder einen dér Central-Verwaltungszweige wiirde es im 
Interessé dér Gleichartigkeit geboten sein, zu einer gemeinschaftli- 
chen Yerstandigung zu gelangen, und es müsste als ein bedeutender 
Fortschritt begrüsst werden, wenn es gelange, allgemein durchzu- 
setzen, dass dieselbe unmittelbar dem Minister-Priisidenten, dem Ca- 
binets-Cbef oder dem Gesammt-Ministerium unterstellt werden wiirde. 
Dieser erste Schritt wiire am meisten geeignet, zu jener Unabhangig- 
keit dér amtlichen Statistik zu führen, die selbe befiihigen wiirde, aus 
den diesmaligen engen Grenzen herauszutreten und eine Thiitigkcit zu 
entfalten, die bei einer Unterordnung unter eines dér verschiedenen 
Fach-Ministerien kaum denkbar ist. Nur bei einer derartigen Stellung 
dér Central stat. Behörde kann das Verkiiltniss dér. bei den einzelnen 
Fach-Ministerien hestehenden Speeial-Bureaux oder stat. Sektionen 
und Departements zu derselben in dér Eigenschaft von Filialen ge- 
dacht und praktisch durchgeíührt werden. Für den Fali jedoch, als 
eine Einigung sicli nicht anhoffen liesse, den stat. Central-Organen 
schon jetzt eine derartige Stellung einzuraumen, würde sich unter den 
einzelnen Fach-Ministerien, das Ministerium deslnnern, als der Brenn- 
punkt dér Staatsverwaltung hiefür noch am meisten eignen, es stimmt 
hiemit auch die gegenwartige Praxis in dér Mehrzahl dér Staaten 
überein, jedenfalls aber würde eine allgemeine Einigung in dicsem 
Punkte nicht wenig dazu beitragen, die weitere liomogene Gestaltung 
sowohl in dér inneren Organisation als in demVorgehen dér einzelnen 
Organe zu fördern.

Die Central-Commission sammt dem ihr beigegebenen Central 
stat. Bureau genügen jedoch keineswegs, um jenen vielseitigen Auf- 
gaben gerecht zu werden. die heute an die Statistik eines rüumlich 
nur etwas grösseren Staates gestellt zu werden pflegen. Bei einer
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noch so entwiek elten technischen Atisbildung, gründlicher Fachkennt- 
niss und hierauf gegründeter Befahigung zűr Durcharbeitung dér Auf- 
nahmenjeder Art, gebricht es doch zumeist den einzelnen Mitgliedern 
dieser Centralstellen an durchgehender Kenntniss dér lokálén Ver- 
haltnisse, an dér Mögliclikeit, genügende Controle über die Erhebung 
zu pflegen; das auf Lokalkenntniss gegründete Durchblicken und 
Ueberwachen kann in einem Staate von nur etwas grösserem Umfange 
nur von Organen erhofft werden, die einem Gebietstheile vorstehen, 
für den ciné gewisse, gleichmassige Uebersicht erreichbar ist. Zudem 
können Eigenthümlichkeiten' einzelner Gebietstheile nur bei einer 
zweckmassig durchgeführten Decentralisation zum Ausdruck ge- 
langen.*)

Die Errichtung eigentlicher statist. Stellen, u. z. die Einsetzung 
derselben für solche Landestheile, welche dadurch, dass sie für sicb 
eine grössere Eiidieit bilden, selbst stat. Interessé erwecken können. 
die aber doch nicht so gross sind, dass nicht einer sie zu überblicken 
vermöchte, die ferners innerhalb des Staates bestehenden Verschie- 
denheiten in den Bevölkerungsverhaltnissen und den Culturzustanden, 
gleichzeitig aber auch gewisse provinzielle Eigenheiten wiederspiegeln, 
liegt sowohl im Interessé dér vermöge entsprechender Arbeitstheilung 
zu bewerkstelligenden Entlastung dér Central-Stellen,als auch im Inte
ressé einer genaueren Controle dér Lokal-Aufnalimen; ja gerade die 
fachkundige Ueberwachung des Einsammelns stat. Daten ist dér An- 
gelpunkt jeder stat. Thatigkeit, will wirklich verlássliches Matériái zu 
Tag gefördert und mit dér inneren Ueberzeugung gewissenhaften 
Yorgehens die Garantie des Gebotenen auch nach Aussen übernom- 
men werden.

Es stellt sich demuach als Erforderniss einer zweekgemassen 
Organisation dér amtlichen Statistik die Decentralisirung oder die E r
richtung solcher Provinzial-Organe heraus, die auf ahnlicher Grund
inge wie die Centralbehörde, aber in unmittelbarer Unterordnung zu 
derselben derart einzurichten waren, dass auch hier die Executive von 
dem consultativen Theile gesondert, ein eigenes Comité die Aufgabe 
liiitte, über die A rt und Weise dér Erhebung, über die Ausführung

*) Ueber Centralisation und Decentralisation dér Statistik, mit beson- 
derer Beziebung auf die gegenwiirtige Behandlung dér rrovinzialstatistik in 
den altén nnd neueren Provinzen des preussischen Staats ; vöm Regier.-Batli 
Boeck l i .  Zeitschr. des k. prenss. stat. Bureanx 9. Jalirg. 1869. 212—215 S.
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und Zuverlássigkeit dér Aufnahme und über die Modalitat dér 
liand zu habenden Controle in allén solchen Fallen zu beschlie- 
sen, wo es sicli um eine provinziell bestimmte Erhebung handelt, in 
allén übrigen Falién aber innerhalb dér von dér Central-Commission 
festgestellten Principien, und nach von dórt aus erhaltener Weisung 
bei den Detail-Aufnalimen mitzuwirken.

Welche Gebietstheile sich als Mittelpunkte für Errichtung i'ihn- 
licher Behörden besonders eignen, diess hangt von dér Natúr und dem 
Wesen des in dem betreffenden Staate eingebürgerten Administrations- 
System’s ab; im Allgemeinen lasst sich nur dér Wunsch formuliren, dass 
jene Gebiete, welche in administrativer Beziehung ein gescblossenes 
Ganzé bilden und hierin eine bestimmte Autonomie geniessen,sowiejene 
grösserenStadte,wosich ein rascheresPulsiren dér social-ökonomischen 
Lebensthatigkeit, wo abweichende Erscheinungen sowohl in populatio- 
nistischer, wie materiell-geistiger Beziehung das Erfassen dér parti- 
cularen Zustande einerseits wünscbenswertb, anderseits in Folge vor- 
handener geeigneter Krafte möglich maciién, als derartige Centren 
benützt werden mügén, um ebensoviele Knotenpunkte eines förmlich 
ausgebildeten statistischen Netzes zu bilden.

Es ware damit ein doppelter Yortheil verbunden; e r s t e n s :  
liesse sich dadurch die so erwünschte Gleichmiissigkeit bei sammtlichen 
Aufnalimen erzielen, die im Sinne dér von dér Central-Behörde im 
Einvernehmen mit dér Central-Commission festgestellten Durchfüh- 
rungs-Modalitat innerhalb des von dórt aus gegebenen Rahmens 
in gleicher Weise auf dem Gesammtgebiete des Staates in Vollzug 
zu bringen sind, obne dass die Berücksichtigung dér haufig allgemei- 
nes Interessé bietenden Particular-Eigenheiten ausgescblossen ware, 
die wahrzunehmen eben die Provinzial-Statistik berufen ist. Z  w e i- 
t e n s wiirde hiemit die Möglicbkeit geboten sein, die so vielgestaltige 
Privatbethiitigung, namentlich die Yereinsthatigkeit in fruchtbrin- 
gcndster Weise in das Gebiet dér staatlichen statistischen Mühewal- 
tung einzubeziehen, und diess führt zűr Erörterung dér Frage, wie 
sich die Decentralisation dér amtlichen Statistik in raumliclier und 
gegenstandliclier Beziehung realisiren liesse.

Bei dem in jedem Cultur-Staate hochentwickelten und mit dem 
Fortschritte des Zeitgeistes sich immer mehr heranbildenden Yereins- 
wesen, lasst sich kaum ein Gebiet gesellschaftlicben Strebens und 
Wirkens annehmcn. das dér als máchtigster Hebel erhöhter Productivi-
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tát allgemein anerkannten Association niclit bereits erscblossen wáre. 
Xun ist aber jeder zűr Förderung gesellschaftliclier Zwecke bestehende 
Véréin im eigenen Interessé auf sorgfaltige Pflege dér einschlagigen 
Statistik angewiesen,und dieses Feldwird mehr odor weniger von sámmt- 
lichen Vereinen haufig in erspriesslichster Weise bebaut; ja mehrere 
selbststandige Zweige dér Social-Statistik habén sicli bekannterweise 
einzig auf diesem W ege entwickelt, und bilden geradezu das aus- 
schliessliche Domán dér Vereinstliatigkeit, wie beispielsweise die zűr 
ansehnlichen Blüthe gelangte Statistik des Turnenwesens, dér socia- 
len Selbsthilfe u. s. w. Es hat sich überhaupt selbst in jenen Landern, 
wo die Doctrin von dér Onrnipotenz dér Staatsgewalt auf Rostén des 
Selbstbewusstseins individueller Autonomie feste Wurzeln geschlagen, 
die Überzeugung allgemein geltend gemacht, dass die sichere, stichhal- 
tige Gewinnung unverfalschten statistischen Urstoffes weit eher im 
Wege dér Vereins- als dér Staatsthiitigkeit zu erreichen sei, und dass 
so manclie intyessante Státte menschlichen Schaffens sich vertrauens- 
voll dem hievon einsichtnehmenden Blicke eines humanitare Zwecke er- 
strebenden Vereines erschliesst, wogegen sie sich haufig in Folge nicht 
leicht zu beseitigenden Misstrauens dem forschenden Blicke staat- 
licher Organe sorgfiiltig entziehen.

Es liegt somit im eigenen wohlverstandenen Interessé dér Staats- 
verwaltung, sich diese Pioniere gesellschaftlicher Statistik wie möglichst 
dienstbar zu machen. Hiezu bietet sich Gelegenheit bei dér Einrich- 
tung Provinzial-statistischer Behörden. Es mtisste im Comité, das 
analóg dér Central-Comission berufen ist, die Anforderungen dér 
Wissenschaft und des praktischen Lebens in statistischer Bcziehung 
zűr Geltung zu bringen, sammtlichen Vereinen wenigstens vertretungs- 
weise und nacli einem bestimmten Turnus die active Theinahme an den 
statistischen Agenden gewahrt sein, und namentlich da, wo es einzig 
nur dér Vereinstliatigkeit ermöglicht erscheint, das nöthige Matériái 
zu Tag zu fördern, derselben ein weiteres Féld eingeraumt werden.

Gleich wie in den einzelnen Gebietstheilen, wáre auch im 
Centrum des Staates die entsprechende Mitwirkung, sowohl den auf 
statistische Recherchen angewiesenen Vereinen als hauptsáchlich den 
höhere Interessen dér gesellschaftlichen und staatlichen Lebenskreise 
vertretenden Instituten und Corporationen dadurch zu sichern, dass 
die bestehenden Gewerbe- und Handels-Kammern, Credit- und 
Assecuranz-Anstalten, wissenschaftliche Institute, Akademieen und
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humanitaren Zwocken dienende Yereiue und Gesellschaften von 
grösserem Belange bei Zusammensetzung dér Central-Commission 
gebülirende Vertretung finden müssten. Es würde damit ein neues 
Element in den Organismus dér Central-Commission eingeführt, 
welches einerseits für so manche Zweige gesellschaftlicher Statistik 
envünschte Anregung gébén, andererseits für statistisckes Forschen 
die nöthige Anregung empfangen würde. Es waren dadurch gleich- 
zeitig dér Central-Commission geeignete Krafte gesichert, die bei 
dér Ueberwachung und Controle dér unmittelbaren Aufnahmen we- 
sentliche Dienste leisten könnten, abgesehen davon, wie befruchtend 
eine solche stete Theilnahme an sammtlichen Agenden dér adminis- 
trativen Statistik auf die allgemeine Yerbreitung eines richtigen Ver- 
standnisses für statistische Erhebungen einwirken und die prak- 
tischc Befahigung zűr Ausübung geeigneter Controle steigern würde. 
Dér nicht unbegründeten Einwendung, dass hiedurch die Zahl dér 
Mitglieder auf Kosten dér entsprechenden Gebahrung derart sich 
vermeimen würde, dass die Yerliandlungen dér Central-Commission 
dadurch ungemein erschwert waren, lasst sich damit begegnen, dass 
eine gehörige Auswahl, ein allenfalls einzuíührender Turnus, sowie 
die bei gleichnamigen Yereinen bloss vertretungsweise zulassige Be- 
tbeiligung die Zahl dér beizuziehenden Mitglieder bedeutend herab- 
setzen, gleichwie eine zweckmassige Vertheilung dér in das Ressort 
dér Central-Commission einschlagigen Agenden das aus dér Ueber- 
zahl dér Mitglieder resultirende Erscliweren dér Berathung bedeutend 
mildern könnte.

Tch bin vielmehr dér unmassgeblichen Meinung, dass die prin- 
zipiell ausgesprocliene Einbeziehung, wenn sie nur mit Rücksiclit auf 
die gegebenen Yerhaltnisse zweckmassig durchgefübrt w ird , die 
Central-Commission am ebesten in die Lage versetzen würde, jener 
speziellen Aufgabe gerecht zu werden, die Dr. Engel so richtig be- 
zeichnet, namlich die Ausdehnung und Verallgemeinerung dér Ge- 
sichtspunkte, die vielseitige Durchdringung des dér statistischen 
Bearbeitung unterworfenen Stoffes zu bewirken. Ausgerüstet mit den 
für fást jeden Zweig des öffentlichen Lebens statistisches Yerstiind- 
niss besitzenden Kraften, wird dieselbe wohl mehr als bei ilirer gegen- 
wartig beschrankteren Zahl von disponibeln Kraften in dér Lage 
sein, jede einzelnc Gruppé von Thatsachen, sie mögen sich auf die 
Grundlagen des Staates, dér einzelnen Gebietstheile und Gemeinden
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oder aber auf den materiellen, den geistigen, sittlichen oder politi- 
sclien Culturzustand dér Bevölkerung bezielien, vor ibr Borúm zu 
zieben, und ihre Meinung darüber abzugeben, welclie Fragen dér 
Wissenschaft und dér Yerwaltung durch die amtliche Statistik dér 
speziellen Gruppén ihre Beantwortung und Erledigung finden 
möchten, und Angesichts dér vorhandenen Mittel auch wirklich 
finden können.

So liesse sich ein erspriessliches Zusammenwirken dér verschie- 
denen Gewerbe- landwirthschaftlichen-, Produktions-, literarisch- 
artistiscben-, Geselligkeits- und humanitaren Yereine und Genossen- 
schaften erzielen; nur muss eine gebörige Auswahl jene Organe ein- 
zubezieben wissen, die den Beruf und die Befahigung babén, die sta- 
tistische Tbatigkeit dér Staatsverwaltung wirksam zu íördern, und 
gleiebzeitig vormöge einer entwickelten persönlicben Initiative das 
Geschick besitzen, lebensfahige Ideen nicht bloss anzuregen, sondern 
aucb glücklich durchzuführen.

Wie die für einzelne Gebietstbeile bestimmte statistisebe Be- 
börde zu bestellen, wie und aus welcben Verwaltungsorganen selbe 
zusammenzusetzen sei, ob ein blosses Decernat (Beferent) für statis- 
tische Agenden genüge oder ob ein förmlich organisirtes Bureau 
einzusetzen: dies hangt von dem mehr weniger ausgebildetem Yer- 
waltungsorganismus ab und muss dem Ermessen dér Begierung 
anbeimgestellt bleiben. Jedesfalls dürfte jedocb dér Wunscli berech- 
tiget erscheinen, dass eine gewisse Analogie sowobl bezüglicli dér 
inneren Gestaltung, wie binsicbtlich des Yerhaltnisses zu dem beige- 
gebenen statistischen Comité mit dér bestehenden ahnlichen Einricb- 
tung dér statistiseben Central-Behörde angestrebt werde.

Selbstverstandlich ist dórt, wo in den einzelnen Yerwaltungs- 
gebieten bebufs verfassungsmassiger Behandlung dér administrativen 
Gegenstande eine besondere Vertre tűiig bestelit, derselben eine geeig- 
nete Mitwirküng im betreffenden statistischen Comité ebenso einzu- 
riiumen, wie solche für den gesetzgebenden Körper des Gesammt- 
Staates bei dér statistischen Central-Commission in Anspruch genom- 
men wird. Dieselben Gründe sprechen für die Betbeiligung des einen wie 
des anderen Vertretungskörpers,ja es lasst sich sogar nochmancb andrcr 
Grund anführen, dér eine derartige Theilnahme besonders wünscbens- 
wertli erscheinen lasst, namentlich dass bei einer solchen dem Selfgo- 
vernment dargebraebten Huldigung ein regerer Eifer, erböbtes Inte-

2Amtliche Statistik.



réssé und damit eine grösscre Bereitwilligkeit für statistisclies Gebah- 
ren erweckt, somit ein allgemeiues Yerstandniss für statistische Ar- 
beiten yerbreitet werden würde.

Hauptsacbe ist es, das gegenseitige Yerhaltniss dér Central-Or- 
gane zu jenen dér einzelnen Gebietstheile zweckentsprecheud zu regein, 
und liiebei müsste als Grundsatz gelten, dass bei Aufnahmen von all- 
gemeinerem, das gesammte Staats-Gebiet, oder den Staat, die Gesell- 
schaft. die Theorie und AVissenscliaft berührendem Interresse, dieselben 
mögen einmal oder periodisch und continuirlicli zűr Ausfülirung gelan- 
gen, die Beschlüsse und Bestimniungen dér Central-Organe aucli für die 
Organe dér einzelnen Gebietstheile massgebend sein müssen, dass 
den letzteren die Möglichkeit eingeraumt werde, bei allén auch aus 
gesammtstaatlicbem Gesichtspunkte zu unternehmenden Erhebungen, 
die speziellen Interessen des betreffenden Gebietstbeiles, sei es ini 
AYege dér Antragstellung bei dér Central-Commission, sei es im A Vege 
autonomer Zusatzbestimmungen zűr Geltung zu bringen, so wie es 
anderseits im Interessé dér einlieitlichen Durclifübrung gefordert wer
den muss, dass von jeder aus eigener Machtvollkommenheit zu 
bescbliessenden Particular-Aufnahine, wenngleicli selbe nur auf 
das Territórium des betreffenden Gebietstbeiles beschriinkt bleiben 
sollte, die Central-Organe vorlaufig in Kenntniss gesetzt werden, um 
allenfalls aus höherem Gesichtspunkte obwaltenden Rücksichten dér 
Verwaltung und dér Doctrin die gebührende Beachtung zu sichern.

Übqrhaupt sollte dér Grundsatz aufgestellt werden, dass weder 
allgemeine nocli nach Bedürfniss in den einzelnen Gebietstheilen als 
nothwendig sick ergebende Partial-Aufnahmen mit Umgehung dér Cen
tral-, respectiv Provinzial-statistischen Organe Platz greifen dürfen, 
mit einziger Ausnahme von pressanten, durchaus keinen Aufschub ge- 
stattenden Urgenzen, wo aber jedes Falls wenigstens eine naclitrag- 
liche Yerstandigung stattzufinden kátte.

Die wirksamste Thatigkeit, die sowohl von dér Central-Com
mission, wie von den statistisclien Comitées in den einzelnen Ge
bietstheilen insbesondere bezüglich dér genauen, pünktlichen, zűr 
geliörigen Zeit und in zuverlassigster Weise zu bewerkstellenden Erhe- 
bungen mit Reclit zu gewartigen ware, erscheint bisher weder tlieo- 
retisch genugsam erörtert, noch praktisch gehörig entwickelt. Es 
müsste den Comité-Mitgliedern in dem betreffenden Gebietstheile der 
Wirkungskreis eingeraumt werden, bei allén Localaufnalimen durch



Augenschein, durch fortwahrendes Ueberwachen, durch vorzuneh- 
raende Stichproben eine fortlaufende Controle zu üben. Eine ahnliche 
Controle müsste aucli den danát eigens zu betrauenden Mitgliedern 
dér Central-Commission, aber nur in dér Beziebung zustehen, um 
sicher zu stellen, ob und inwieferne die aus Rücksichten dér Gesammt- 
verwaltung oder im Interessé dér Wissenschaft erflossenen Bestim- 
mungen bei den Detail-Aufnabmen geliörige Beachtung finden. Durcli 
Einführung des Principes, dass die Central-Commission nicht bloss 
als eine berathende, sondern gleiclizeitig als controlübende Körper- 
schaft in das Gefüge des administrativen Raderwerckes activ einzu- 
greifen babé, würde jedesfalls auf dem Gebiete dér Reorganisation 
dér amtlicben Statistik ein neuer Schritt gemacht werden, dér, wenn 
nur die A rt und Weise richtig bestimmt wird, wie diese Überwackung 
zweckentsprechend gehandhabt werden soll, wesentlich dazu beitra- 
gen dürfte nicht nur dér geeignetesten Methode bei jeder einzel- 
nen Aufnahme Eingang zu verschaffen und dérén gewissenshafte Be- 
folgung zu gewahrleisten, sondern auch die Glaubwiirdigkeit und den 
absoluten Werth dér gewonnenen Resultate bedeutend zu erhöhen.

Das bisher Besprochene bezieht sich jedocli nur auf jene Func 
tionen dér statistischen Thatigkeit, die wohl von grössteni Belange 
sind, da sie die Grundbedingung zűr Gewinnung zuverlassigen Ur- 
stoífes bilden, aber keineswegs die Aufgaben dér amtlichen Statistik 
erscliöpfen, es bildet vielmehr die am schwierigsten zu bewaltigende 
Arbeit, die am meisten eine glückliche Lösung erheischt, diejenige, 
die ii> dér fachkundigen eben so raschen und wenig kostspieligen, als 
den Anforderungen dér Staats-Verwaltung und dér Wissenschaft am 
meisten entsprechenden Yerarbeitung des gewonnenen Materiales 
besteht.

Hierüber lasst sich nur im Allgemeinen dér Wunsch formuliren, 
dass mit Ríicksicht auf das Grundprincip dér Arbeitstheilung und 
dér möglichen Decentralisation überall dórt, wo die für die einzelnen 
Gebietstheile bestehenden statistischen Organe die Befahigung dazu 
besitzen, denselben die Yerarbeitung des innerhalb des betreffenden 
Gebietes gesammelten Stoffes um so bereitwilliger zu überlassen sei, 
da bei vorhandener Lokalkenntniss selbst bei dem Zusammenstellen 
dér Daten die allenfallsigen Liicken und Unrichtigkeiten viel leichter 
als im Centrum bemerkt und nocli rechtzeitig erganzt, respective be- 
seitigt werden können. Selbstverstandlich blieben auch in diesem
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Palié die Verfassung von Landes-Summarien stets dér Central- 
Behörde vorbehalten. Ausserdem wtire noch als Grundsatz aufzu- 
stellen, dass von Seite dér statistischen Organe dér einzelnen Gebiets- 
tlieile vornehmlich dabin getraclitet werden müsste, eine weitere 
Arbeitstheilung nach Gegenstanden oder gewissen Fachern derart 
eintreten zu lassen, dass die Aufbereitnng des gewisse techniscbe 
Vorkenntnisse voraussetzenden Stoffes den betreffenden Faclikreisen 
übertragen werde, wie z. B. die auf Urproduktion sicli beziehenden 
Daten den landwirthschaftlichen Yereinen, die auf Industrie und 
Handel Bezugnehnienden den betreffc nden Kammern zur Bearbeitung 
überlassen werden müssten.

Auck im Centrum kann eine Theilung dér Arbeit eintreten, 
indem dórt, wo besondere Bureaux und Sektionen in den einzelnen 
Fachministerien bestehen, die einschlagigen Zusammenstellungen von 
diesen aber nach den von den statistischen Central-Organen bestimmteu 
Gesichtspunkten, und nach dérén spezieller Anleitung besorgt werden 
müssten. Und wenugleich dér Schwerpunkt dér gesammten amtlich- 
statistischen Thatigkeit in dér statistischen Central-Behörde als dem 
eigentlichen Executiv-Organe sicli zu concentriren hatte, und die 
Central-Commission ihrem Berufe nach bloss das herathende und 
überwachende Controls-Organ zu bilden hiitte, kann dennoch bei 
dér von mir in Antrag gestellten Zusammensetzung derselben jenen 
Vertretem dér verschiedenen Corporationen, Institute und Vereine, 
die ohnekin angewiesen sind im Interessé dér durch sie vcrtretenen 
Anstalten statistisclie Recherclien zu machen, ein Theil des aufzuar- 
beitenden einscbliigigen Materiales zur Bearbeitung überlassen 
werden; ebenso können die als Mitglieder dér Central-Commission 
beigegebenen Fachmanner, wenn sie sich biezu bereitwillig zeigen 
sollten und hinreichende techniscbe Fertigkeit besitzen, in Anspruch 
genommen werden.

Was endlich die Publikationen, jene Schlusssteine im Baue des 
statistischen Organimus betrifft, würden selbe, inwieferne sie sich auf 
das Gesammt-Staatsgebiet heziehen, zwar stets von dér statistischen 
Central-Behörde auch dann zu besorgen sein, wenn die Zusammen
stellungen von anderen Organen besorgt wurden, docli müssten bezüg- 
lich sammtliclier Publikationen die diesbezüglichen Beschlüsse dér 
Central-Commission als massgebend erkannt werden, und beiden Or
ganen ein bestimmter Einfluss auch auf die von den statistischen Or-



ganen dér einzelnen Gebietstheile ausgehenden amtlichen Publika- 
tionen gewahrt bleiben, um dieselben mit den Gesammt-Publikationen 
in harmonischen Einklang zn bringen.

Eine nach dér bisherigen Schilderung durchgeführte Gliederung 
dér amtlich-statistischen Organe liesse dann die Möglichkeit zu, jene 
weiteren Verfügungen in Berathung zu nelimen, die bestimmt wiiren- 
dasjenige leicht und in praktiscli einfaclier Weise zu bezwecken, wo- 
rauf das Streben dér statistisclien Congresse vöm Beginne an unbeirrt 
geriehtet war, ohne bisher nach bereits zwei Decennien einen in jeder 
Beziehung befriedigenden Erfolg aufweisen zu können; icb meine die 
Gewinnung eines gleichmassigen Urstoffes für internationale Statistik* 
sowie für die einzelnen socialen Wissenschaftszwcige.

Meiner unmassgeblicken Ansicht nach kann ein methodisches 
Yorgelien u. z. in miissigem Tempó, aber auf geebnetem, strengabge 
grenztem Bódén, nach einer von vorneherein genau angegebenen Rich- 
tung, mán könnte trivial sagen, mit gebundener Marschroute weit ra- 
scher zum Ziele führen, als das bisherige planlose, wenngleicli in einer 
oder dér anderen Richtuug ziemlich schnelle Yorwarts-Schreiten. Es 
lasst sich nicht in Abrede stellen, welch’ nngeheuerer Umschwung 
niclit bloss in dér ideellen Sphare dér Klarung vielfach irriger stati- 
stischer Begriffe, sondern auch im reellen praktischen Lebdh, durch 
Scliaffung neuer stat. Organe, Verbesseruug dér bisher angewendeten 
Methoden, Einführung richtigerer Nomeuklaturen, Klassificirung und 
Uetallirung so vieler in das Gebiet dér Statistik einschlagiger Momente 
dér staatlichen und socialen Lebens - Erscheinungen den bisherigen 
Congressen zu verdanken ist, es kann ferner nicht geleugnet werden, 
dass seit dem Tagén dér internat. stat. Congresse selbst hinsichtlich 
dér Gleichmiissigkeit iu dér A rt und Weise dér Erhebungen, sowie in 
dér inneren Beschaffenheit und dem Wesen dér stat. Daten ein unge- 
heuerer Fortschritt wahrnehmbar ist, dér fást ausschliesslich das 
Ergebniss jener vielfachen Anregungen ist, die von den Verhandlungen 
und Beschlüsseu dér internat. Congresse ausgegangen sind, und doch 
entspricht in letzterer Beziehung das bisher Errungene keineswegs jenen 
fruchtbaren Keimen, die.eben in diesen so vielfach auregenden Ver- 
handlungen dér competentesten Fachkreise so reichlich geboten, 
ersclieinen.



Die gelehrteu und gleiclizeitig praktisch erprobten Abmachun- 
gen, die auf gründlicher Tbeorie und gelauterter Praxis beruhenden 
Enunciationen von Mánnern, die als ebensoviele Fixsterne auf dem 
weiten Gebiete dér wissenschaftlichen und amtliclien Statistik die 
stat. Einrichtungen ihres engeren Vaterlandes im hellsten Glanze 
erleueliten lassen, habén bisher kaum auf einem einzigenFelde des stat. 
dichtbebauten Bodens, selbst nicht auf jenem dér einer universellen 
Yergleicliung am meisten bedürftigen, und derselben auch am leiclite- 
sten naherzubringenden Populationistik das Yorhandensein vollstiindig 
gleichartiger, commensurabler Potenzen zu erwirken gewusst. Selbst 
in dér Yornahme dér Yolkszahlungs-Operate, in dér Evidenzhaltung 
dér Bevölkerungs-Bewegung, die so liaufig und so erschöpfend behan- 
delt wurden, lásst sich eine allgemeine Conformitat selbst nicht in dér 
Mehrzahl dér europaischen Staaten constatiren, um wie weniger scheint 
diese durcli das Wesen dér Statistik als Welt-Wissenschaft bedun- 
gene Conformitat bei den jeweiligen Aufnahmen dér landwirthschaft- 
lichen und industriellen Produktion, bei Ermittelung des schon seiner 
Natúr nach cosmopolitischen Handels - Yerkehrs, dér Communica- 
tions-Mittel und dér vielfachen Zweige dér einzelnen Verwaltuugs- 
spháren gewahrt.

Das spiirliche Ergebniss mit Hinblick auf die ungeheuere Pro- 
duktivkraft, welche in den zeitweiligen Congressen zűr Erreichung des 
Hauptziéles mit ebeuso fachkundigem Scharfblick, wie seltener Aus- 
dauer verwendet wurde, dürfte meiner Ansicht nach, abgesehen da- 
von, dass ein wenn noch so gerechtfertigtes Nivelliren in unabhangigen, 
ihren inneren Einrichtungen undlnstitutionen nach so vielfach verschie- 
denen Staaten nur állmaiig im Wege genetischer Kulturentwickelung 
erreichbar ist, hauptsáchlich darin seine natürliche Erklarung findeu, 
dass die iíealisirung dieses Strebens nicht nach einem von Vorneherein 
festgesetzten Entwurfe in logischer lieihenfolge nach bestimmten 
Principien versucht wurde, und daher die sich immer neu aufdrangen- 
den Behandlungsgegnstande selten erschöpft, und noch seltener durch- 
geführt wurden; anderseits aber fehlte es an gehörig gegliederten 
und mit dem Congresse in stetem Contacte erhaltenen stat. Organen, 
die das unmittelbar Empfangene sogleich in Vollzug gesetzt und so 
den theoretischen Beschlüssen praktische Geltung verschafft, die Idee 
in Fleisch und Blut verwandelt hatten.

Um rascher zum Ziele zu gelangen, dürfte meiuen bescheidenen
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Erachten nach ein gewisses Maass eingehalten werden. Von den 
vielen eine Gleichmassigkeit im Verfahren beanspruchenden Erliebun- 
gen dtirften vor dér Hand nur die allerwichtigsten in Verhandlung 
gezogen werden, jedoch mit dér ausgesprochenen Absicht in Bezug auf 
dieselben nicbt nur scliliissig zu werden, sondern das Beschlossene 
auch factiscb durchzuführen. Freilicb setzt dies voraus, dass sich die 
Staatsregierungen in ihrer Mehrzakl dazu bequemten, dem statisti- 
schen Mechauismus auf ihrem Staats-Gebiete jene Einrichtung zu 
gébén, bei dér alléin ein gesicherter Erfolg anzuboffen ist.

Würde namlich die bereits besprochene statistische Central-Be- 
hörde mit dér ihr beigegebenen Central-Commission, durch ein náher 
zu bestimmendes Médium mit dér Permanenz-Coramission oder einem 
sonst beliebigen Executiv-Ausscbusse des jeweiligen statistischen Con- 
gresses in unmittelbare Berührung gebracht und dér Grundsatz ac- 
ceptirt werden, dass die ohnehin mit individueller Einflussnalime dér 
Einzel-Vertre tér jedes Staates zu Standé gekommenen Beschlttsse für 
die Central-Behörden als bindend zu betracbten seien, wobei natür- 
lich die Genehmigung und allenfallsige Einsprache dér betreffenden 
Staatsregierung nicbt ausgescblossen ware, dann liesse sich, vorausge- 
setzt, dass dér Central-Behörde ebenso ein entscheidender Einfluss auf 
die statistischen Organe dér einzelnen Gebietstheile eingeraumt ware, 
wie dér Central-Commission gegeniiber den Commitées dér einzelnen 
Gebietstheile eine überwachende und controlirende Thiitigkeit vindi- 
cirt wurde, mit Bestimmtheit erwarten, dass die Beschlüsse des Con- 
gresses in kürzester Zeit in dér Mehrzahl dér Staaten effectuirt 
werden würden. Konnte mán bei den meteorologischen Beobaclitungs- 
Stationen eine Gleichmassigkeit in Bezug auf die Zeit, die A rt und 
Weise, sowie in Bezug auf die Mittel dér genau anzustellenden 
Beobachtungen erzielen, ohne dass dadurch die Souveranitat dér Staa
ten einen Abbruch erlitten hatte, warum liesse sich nicht Gleiches 
bei den als Observatorien dér gesellschaftlichen Lebens-Functionen 
ebenfalls im Dienste dér Wissenschaft stehenden statistischen Anstal- 
ten erreichen, ohne dér Souveranitat des Staates nahe zu treten.

Natürlich erheischt diess ein, namentlich im Beginne nicht ausser 
Acht zu lassendes, discretes Verfahren, und eine weise Oekonomie, 
d. i. ein, wenngleich mit bedeutender Selbstverleugnung zu erkaufen- 
des Einscliranken auf das unumgánglich Erforderliche, und das Bei- 
seitelassen Alles dessen, das iiber die Linie dér strengsten Nothwendig-
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keit hinausgeht. Die kleinste Errungenschaft, wenn ihr nur dér Cha- 
rakter dér Universalitát gewakrt bleibt, hat einen höheren Werth, als 
welch immer ansehnliche Menge von nur halb durchgeführten, den 
universellen Charakter totál vermissenden Bestimmungen ; bei Einfüh- 
rungen von solch’ immenser Tragweite ersetzt stets das Qualitative 
das Quantitative.

Ist nur erst dér erste Spatenstich gelungen, dann bedarf es 
bloss einer klugeu Beniitzung dér Umstande, um un tér weiser Befol- 
gung eines entsprechenden Nacheinanders állmaiig Alles jene durcli- 
zusetzen, was zűr Erlangung dér von dér Wissenschaft und dem 
Gesammt-Leben geforderten Gleichmassigkeit des statistischen Ur- 
stoffes successiv sich als nothwendig herausstellen sollte. Dies ware 
somit eine Aufgabe, die zu lösen dér internationale statistische Con- 
gress in erster Linie berufen ware.

Es braucht deswegen die so machtige Füllé geistiger und fach- 
massiger Krafte, über die ein statistischer internationaler Congress 
in so reiehem Maasse verfügt, nicht auf dieses einzigeZiel beschrankt 
bleiben. Diess würde nur eine stehende, von einem Congresse auf den 
andern sich fortpflanzende Rubrik dér vielgestaltigen Agenden bilden, 
wodurch die übrigen Geschaftskreise in Nichts beengt wiirden; je 
mehr in. den einzelnen Branchen dér polypenartig sich verzweigeuden 
Statistik vorgearbeitet wird, je intensiver hiedurch die Empfanglich- 
keit vorbereitet, je schneller das Verstandniss dafür herangereift 
wird, um so mehr wird die Aufgabe erleichtert, den bereits behan- 
delten Gegenstanden dereinst faktisch im staatlichen Leben Bahn zu 
brechen, wodurch für die Folge ein rascheres Fortschreiten ermöglicht 
wird. Die Receptibilitát ist auch im Staaten-Organismus ein mach- 
tiger Faktor rascheren Fortpflanzens, und was dieselbe pflegt und 
liegt, sorgt gleichzeitig für einen schnelleren Entwickelungsgang.

Freilich bedingt dies alles eine vorlaulige Geneigtheit von Seite 
dér einzelnen Staatsregierungen, sich wenigstens dem nicht zu ver- 
schliessen, das ohne die eigengestaltete innere Einrichtung anzutasten, 
eine Gleichmassigkeit in so manchen hisher noch immer disparen 
Punkten zu bewerkstelligen geeignet ware ; mán kann sich nicht ver- 
helilen wie wenig Geneigtheit selbst in Dingen von ebenso weittra- 
gender Wichtigkeit sich hisher manifestirt, wie alt und intensiv ist 
doch das Ringen um eine Gleichheit im Maass-, Gewicht- und Münz- 
System herzustellen und trotzdem konnte hisher selbst das rasche
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Aufblühen dér manigfaltigsten Communications - M ittel und dér 
dadurch bewirkte fabelhafte Aufscbwung des Personen- und Waaren- 
Yerkehrs ihre zwingende Gewalt zűr Einigung nicht allwarts aussern, 
obschon hierin die eingewurzelten Yerhaltnisse des Alltagslebens bis 
hinab in die untersten Schichten dér Gesellschaft dem Bahnbrechen 
neuer Systeme weit liinderlicber entgegentraten, als bei den auf so 
ticfwurzelnde Hindernisse kaum stossenden Postulaten dér Statistik; 
jedesfalls würde trotz dér entgegenstehenden Schwierigkeiten die 
Einigung hinsichtlich so mancher eine Yerallgemeinerung erheisclien- 
den Einriclitungen weit schneller erzielt worden sein, wenn hiefür so 
wic für die Statistik periodisch zusammentretende Congresse thiitig 
waren, und ick kann mich nicht eines gewissen Optimismus entschla- 
gen, wenn ich die Macht des Zeitgeistes, die Maciit des anregenden 
Beispieles. namentlich aber die Macht dér aus eigener Erfahrung 
sich nothwendig aufdriingenden besseren Ueberzeugung mit .in Art- 
schlag bringe, war doch bisher Mangel an Zuvorkommenheit und 
Willfahrigkeit von Seite dér einzelnen Regierungen sicherlich am 
wenigsten Ursache des Zurückbleibens hinter den gehegten Erwar- 
tungen, und bei Vorhandensein von geigneten Organen, dic den Beruf 
liatten, die Beschlüsse des Congresses unmittelbar ins Werk zu setzen, 
so wie bei eiuem von Seite des jeweiligen Congresses oder eines von dem- 
selben hiezu eigens zu delegirendcn standigen Comités, nur einigermas- 
sen systematischerem Vorgelien in consequenter Durchlührung dér ge- 
fassten Beschlüsse würde eben die nicht genug anzuerkennende Be- 
reitwilligkeit dér Einzel-Regierungen stets einen machtigen Factor dér 
Realisirung gebildet habén.

Es würde zu weit führen, die einzelnen Gruppén von Tliatsachen 
durchzugehen, die eine statistische Aufnahme, eine von den Organen 
dér Staats-Yerwaltung auszugehende statistische Pflege erheischen, 
um auf diesem Wege zu dér au eh rücksichtlich dér einzelnen Gegen- 
stande erwünschtenDecentralisation zu gelangen. Dies lasst sich über- 
haupt in allgemeinen Síit zen selbst principiell nicht feststellen, da 
dies hauptsachlich von dér gesammten administrativen Einrichtung 
eines jeden einzelnen Staates abhangt, und haufig das, was in einem 
Lande getrost dér autonómén Selbstbestimmungs-Sphare dér betref- 
fenden Kreise überlassen werden kann, anderswo nur von dem un- 
mittelbaren Einschreiten dér bezíiglichen Behörde mit Beruhigung 
erwartet werden darf; die Yerschiedenheit selbst in den Grundprin-
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cipien dér öffentlichen Verwaltuug und demzufolge auch in dem grös- 
serem oder geringerem Maase vorhandener administrativen Befá- 
higung lasst kaum die Möglichkeit des Auffindens von Schablonen 
zu, die als allgemein geltende Richtschnur für allé Staaten ohue 
Rücksichtnahme auf ihre Entwickelungsstufe mit gutem Gewissen 
empfohlen werden könnte.

Dennoch kann andeutungsweise auch in Bezug auf die einzelnen, 
in dem weiten Gehiete dér Statistik wahrzunehmenden Thatsachen 
eine oder die andere Richtung angegeben werden, in dér sich eine 
allgemeine Einigung, eine die Gleichmassigkeit des Urstoffes bezwe- 
ckende Yereinbarung anhoífen lasst, und wenn ich hierin mit Umge- 
bung dér grossen Fragen , nur an kleinlicli sclieinende Formfragen 
ankniipfe, so möge mir daraus nicht dér Vorwurf einer engbrüstigen 
Silbenstecherei erwaclisen, denn ich hege die volle Ueberzeugung, 
dass Einlieit in dér Form, Einheit in haufig unwesentlicli scheinenden 
untergeordneten Nebensachen Grundbedingung oder docli veranlas- 
sendeUrsache sind zűr vollen Einhelligkeit im ganzen Wesen dér Sache.

Vor allém Andern ist dér Unterschied zu berücksichtigen, dér 
zwischen einmaligen nur nacli bestimmten lángeren Zcitlaufen sich 
wiederholenden und den periodisch in kürzeren Zeitraumen oder 
alljahrlich vorzunehmenden statistischen Erhebungen besteht. Bei 
ersteren, die gewöhnlich zu ihrer Ausführung einen grösseren tech- 
niscben Apparat, einen bedeutenderen Zeit- und Kostenaufwand er- 
fordern, aber auch eine um so gewissenhaftere umsichtige EŐectui- 
rung, eine um so grössere Genauigkeit erheischen, da sie bestimmt 
sind, für eine langere Zeitdauer massgehende Daten zu liefern, müsste 
vor A llém  eine allgemeine Einigung hinsichtlich des gleichlautenden 
Zeitpunktes zűr Vornahme derselben versucht werden. Es eignet sich 
hiefür namentlich das Anfangs- und Schlussjahr des jeweiligen De- 
cenniums; bei Yolkszahlungen, bei Ermittelung dér Wohnplatze und 
dér Bewohnungsverhaltnisse, bei Aufnahmen des Yiehstandes, dér 
Vertheilung des Grund und Bodens nacli den verschiedenen Cultur- 
gattungen, sowie nach dem quantitativen und qualitativen Besitz- 
stande, bei Gewerbe- und Fabriks-Anlageu, und bei allén sonstigen 
den Inventuren vergleichbaren statistischen Operationen, bei welchen 
schon im Interessé dér Güte dér statistischen Arbeit selbst, aber 
auch im Interessé dér ausführenden Behörden die Tendenz dahin 
gehen muss, die Wiederkehr um so weniger rasch folgen zu
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lassen, je grösser und umfangreicher die Intervalle, je kostspieliger 
diese Operationen sind, ist es ein Haupterforderniss für die nach allén 
lliclitungen hin zulassige Commensurabilitat, die Identitat des Zeit- 
monientes, im welchem eine ahnliche statistische Operation vorge- 
nommen wird.

Könnte vorerst nur in Rücksicht auf die Zeit ahnlicher Auf- 
nahmen eine allgemeine Zustimmung oder doch ein gegenseitiges 
Uebereinkommen in dér Mehrzahl dér Staaten unseres Continentes 
erzielt werden, ware ein solches Kesuitat nicht genug hoch zu veran- 
schlagen; die Conformitat im Zeitpunkte würde bald eine weitere 
Conformitat in dér Anlage und dér Durchführung nach sicb ziehen, 
wogegen ei..e Gleicbmassigkeit in einer oder dér andern Beziehung 
ohne vorhergekende Uebereinstimmung hinsichtlich dér Zeit dér 
Aufnalime immer störend dér Homogenitat des Ganzén entgegen- 
stünde. So kleinlich es aucb scheinen mag, auf diesen Umstand be- 
sonderes Gewicht zu légén, stehe ich doch nicht an, einem in dieser 
Kichtuug zu erringenden jedoch allgemeinen und positiv bindenden Er 
folge einen sehr hohen Werth beizumessen.

Gegenüber den eine inventurartige Natúr annehmenden stati- 
stischen Operationen ware meiner Meinung nach die weitere Aufgabe 
des internationalen Congresses, eine gewisse Reihenfolge zu bestimmen, 
wonach dieselben in meritorische Behandlung zu nehmen waren u- 
z. mit dér klar ausgesprochenen Absicht, dass das als geeignet zu Be- 
tiiulende nicht nur einen theoretisch richtig gesetzten Satz, sondern 
eine womöglich allgemein praktisch durchzuführende Modalitat zu 
bilden hahe. So liesse sich im Laufe dér Zeit an jeder dieser gross- 
artigen statistischen Operationen die Feile eingehender K ritik  anle- 
gen und die erwünschte Reform állmaiig aber zuverlassig durchfiihren, 
wenn dann nur jedes Decennium eine einzige derart gründliclie R e
form bringen würde, müsste sich in dér Reorganisirung dér amtlichen 
Statistik sehr bald ein Fortschritt kundgehen, dér trotz dér schritt- 
weisen Terraingewinnung an Raschheit jenen dér bisher durchlebten 
Dezennien bedeutend überholen dürfte.

Hiezu ist aber ein standiges Executiv-Organ des Congresses er- 
forderlich, das ausgestattet mit dér nöthigen Macht und Kraftfülle in 
fortwahrendem Contakte mit den Central statistischen Organen dér 
Einzeln-Staaten die Vollstreckung dér gefassten Beschlüsse zu be- 
werkstelligen, gleichwie auch die Controle über den richtigen Yollzug
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zu üben hátte. Natürlich miisste cin solclies bleibende Orgau, sei es 
im organischen Zusammenliage mit dér Permanenz-Commission oder 
in gesonderter Stellung, aus sammtlichen Vertretem dér grösseren 
Staaten oder dock im Wege des Turnus abwechselnd aus denselben 
gebildet werden. Die Beziehungen desselben zu den einzeluen Staats- 
regierungen sowie die Grenzen dér demselben einzuraumenden Befug- 
nisse genau zu bestimmen, bliebe naturgemass einem internationalen 
Abkommen vorbelialten.

Hinsichtlich dér periodisch vorzunehmenden statistiscben Erlie- 
buugen lasst síeli in grossen Zügen nur die Erwartung aussprechen, 
dass dér internationale Congress darauf Bedacht nehme, dass kinsicht- 
lich dér zeitlicken Eintheilung das von Dr. Engel*) so ricbtig fór- 
mulirte Hauptprincip zum allgemeinen Durclibrucke gclange, wonack 
unter allén Umstiinden dahin getracbtet werden muss. dass allé Zeit- 
raume in einem einfachen und rationalen Zahlenverhaltniss zu einan- 
der zu steben, und jede Zeitgruppe, aucb die grösste, ein bestimmtes 
Vielfacbes zu dér kleinsten zu bilden habé.

Bei dér unendlichen Manigfaltigkeit dér peiiodiscb fortlaufeu- 
den statistiscben Aufnakmen kann selbst andeutungsweise niclit in 
eine weitere Erörterung eingegangen werden, ohne sicb in die Details 
dér eine fást unübersehbare Masse bildenden Einzeln-Gegenstande 
zu verirren, was weit über die Grenzen des gegenwartigen bloss eine 
Ideen-Anregung bezweckenden Croquis hinausstreifen würde; jedes 
einzelne Gebiet dér Statistik, jede Gruppé von staatlich-socialen Er- 
scbeinungen fordert eine gesonderte, eingebende Bebandlung, wenn 
geliörig ausgescbieden werden soll, was dér Privatthatigkeit zu über- 
lassen ware, was von den staatlicben Eunctionaren envartet werden 
muss, wenn ferners genau angegeben werden soll, auf welche A rt und 
Weise die erforderlichen Daten sowohl von den unmittelbaren Organen 
des Staates, wie von jenen dér verschiedenen Gesellscbaften und Ve- 
reine ebenso sclmell undzuverlassig, wie mit möglicbst geringem Kraft- 
und Kostenaufwande zu besehafl'en ware; obne spezielles Eiugeben 
auf jede einzelne Gruppé lasst sie.li liöchstens nur ein oder das andere 
Grundprincip aussprechen, das den allgemein gültigen national-öko- 
nomischen Lebrsatzen üljer Produktion und Consumtion entnommenj

*) Uebei- die neuesteu Fortscliritte in dér Organisation dér amtlichen Sta
tistik in Preussen von Dr. Engel in dér Zeitschrift des k. preuss. stat. Búr. 2. Jahrg.
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aucli auf das Produktions-Gebiet statistischen Stoffes angewendet sicb 
bewahren muss, wie beispielweise die Grundlehren über Theilung dér 
Arbeit, über Zerlegung in die einfaclien Elemente und Beschránkung 
dér produktiven Einzel-Kraft auf entsprechend abgegrenztes Produk- 
tions Gebiet u. s. w .; die Lehrsatze über die Association dér Produc- 
tivkrafte, Zusammensclilagung liomogener Arbeitsfelder u. s. w. Dodi 
mit ahnlichen schlagwortartigen Redewendungen ist dér Sache nicht 
gedient; es muss die ganze zu bewaltigende Masse aufgelösst in ein- 
zelne Gruppén Re vue passiren, und bei jeder speziell angegeben wer. 
den, wie die beste Lösung gedacht wird.

Es dürfte aber aucli kaum beim Aufwerfen dieser neu prop o- 
nirten Frage die Absicht gehegt worden sein, eine derartige bis in 
die tiefsten Details eindringende Beantwortung zu gewartigen. Weder 
dér von Dr. ]\rayr gestellte Antrag, welcher einfach die Centralisa- 
tion und Decentralisation in dér Statistik und insbesondere in dér 
statistiscb - teclinischen Verarbeitung des Urmateriales dér Beach- 
tung dér Permanenz-Commission empfiehlt, noch dér eingehender mo- 
tivirte Antrag Dr. Engels scheinen eine so umstandliche Erörterung 
zu bedingen; es scheint vielmekr dér Scblusssatz in Dr. Engel’s 
Motivirung, dér sich zu einer pracisen Frage zuspitzt, darauf liinzu- 
deuten, dass vielmelír eine gencrelle Beantwortung in allgemein ge- 
haltenen Satzungen dem Wesen und dér Tendenz dér Fragestellung 
entsprechen dürfte.

Aber eben eine prazise Beantwortung besonders nach dér von 
Dr. Engel scharf ausgepragten Frageformulirung ist das hic Rliodus 
híc salta, und ich verhehle mir’s keinen Moment, im Obigen gerade vöm 
Kérné dér Frage vielfach abgestreift und einer Jdeenentwickelung 
gefolgt zu sein, die vielleicht weniger oder gar nicht in dér Frage- 
Stellung selbst ihre Berechtigung zu finden vermag.

Doch ist es vielleicht vcrzeihlich, wenn bei einem Missverhaltnisse 
zwischen Wollen und Können das Erstere mich in Bahnen geleitet, 
die zwar von dér Hauptfrage abseits gelegen, dennocli in gewissem 
Connexe mit dér Frage über zweckmassige Organisation dér amt- 
lichen Statistik überhaupt stehen, und dies ermuthigt mich, die 
folgendenveise lautende Engel’sche Frage: »Welc,he Organisation dér 
amtlichen Statistik befahiget die letztere, dér Gesetzgebung, dér 
Staats- und Gemeinde-Verwaltung und dem öffentlichen Wohle die 
grössten Dienste zu leisten ?« wenn aucli indircct dadurch zu beant-
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worten, dass ich die im vorausgelassenen entwickelten Ideen in 
kurzgefassten Satzen recapitulire.

a. )  Zum Behufe dér Handliabung dér amtlichen Statistik müsste 
eine central-statistische Behörde bestehen, die unmittelbar dem 
Minister-Prasidenten, und dem Gesammtministerium (oder wenn 
liiefür keine allgemeine Einigung zu erzielen ware, dem Ministerium 
des Innern oder einer analógén Centralverwaltungs-Stelle) unterge- 
ordnet is t ; die bei einzelnen Ressort-Ministerien bestehenden statisti- 
sclien Spezial-Bureaux (statistische Sektionen und Departements) 
stehen zűr Central-statistischen Behörde im Yerhaltnisse von 
Filialen.

b. )  Die statistische Central-Behörde hatte die Effectuiruug und 
Leitung dér statistischen Erhebungen, die Zusammenstellung und 
Publikation dér gewonnenen Resultate zu besorgen, die einzelne 
Zweige dér Verwaltung betreffenden Ausweise und statistischen Zu- 
sammenstellungen waren dórt, wo bei den einzelnen Fachministerien 
besondere statistische Bureaux oder Sektionen bestehen, von dicsen 
aber nach den von den Central-Organen festgestellten Gesichtspunk- 
ten und Anleitungen zu bearbeiten.

c. ) Dér statistischen Central-Behörde ware eine statistische 
Central-Commission beizugeben, bestehend unter dem Vorsitze eines 
über Vorschlag des Gesammt-Ministeriums von dér Krone ernannten 
standigen Prasidenten aus denYertretern dér einzelnenMinisterressorte 
und Centralverwaltungs-Zweigen; und in constitutionellen Staaten 
aus von dem gesetzgebenden Körper auf die Dauer dér Legislative 
gewahlten Mitgliedern, aus Vertretern dér Institute, Gesellschaften, 
Corporationen und Vereine, die berufen sind, social-staatliche Zwecke 
und gesellschaftliche Interessen von allgemeinem Belange zu fördern 
oder zu vertreten, endlich aus vöm Minister-Prasidenten nach Mass- 
gabe des Erfordernisses zu berufenden bewahrten Fachmannern.

d. ) die Berufsthatigkeit dér Central-Commission hatte theils 
eine consultative, theils eine überwachende zu sein. Sie hatte über 
allé statistischen Erhebungen, Zusammenstellung dér Daten und 
amtlichstatistischen Publikationen Berathungen zu pflegen, und die
selben nach Fönn und Inhalt zu begutachten. Es dürfte ohne ihre 
vorlaufige Yernehmnng keine statistische Aufnahme von grösserm 
Belange weder von den Central- noch von den Provinzial-Behörden 
in Yollzug gebracht werden, mit Ausnahme von Fallen, die ihrer
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dringliclien Natúr wegen, keinen Aufschub gestatten ; doch ware sie 
hievon nachtraglieh zu verstandigen.

e. ) Dér Central-Commission stünde das Befugniss zu, durch 
liiezu delegirte Mitglieder die richtige Durchführung dér angeord- 
neten Erhebungen mittelst lokaler Augenscheinnahme oder in sonst 
geeigneter Weise zu dem Behufe zu iiberwachen und zu controliren, 
um sich die Ueberzeugung zu verseimben, ob und imvieferne die fest- 
gestellten Principien bei dér Effectuirung sowobl in formeller wie in 
objektiver Beziehung genau befolgt werden.

f. ) Die statistiscbe Central-Behörde müsste durch ihren Leiter 
mit wenigstens noch einem Mitgliede in dér Central-Commission 
vertreten sein. Dem Leiter dér Central-Behörde würde das Recht 
dér Initiative sowie dér amtlichen Reprasentanz in allén rein statis- 
tischen oder in ein Spezial-Ressort nicht einschlagigen administra- 
tiven Gegenstanden gebühren; in Bezug auf einzelne Yerwaltungs- 
zweige hatte dér jeweilige Yertreter des betreffenden Fachministe- 
riums, in Angelegenheiten, die aus den gesellschaftlichen oder 
Vereinskreisen eine Yertretung íinden, hiitte dér diesbezügliclie 
Vertreter, endlich in Fragen von rein theoretischem oder allgemein 
wissenscliaftlichem Interessé ein jeder dér berufenen Fachmanner 
das Recht dér Initiative.

g. )  Die Beschlüsse dér Central-Commission könnten nur nach 
Genehmigung des betreffenden Fachministeriums respective des ana
lógén Centralverwaltungs-Zweiges über dessen Yerfügung zűr Aus- 
führung gelangen. lm  Falle einer Differenz dér Ansichten, müsste die 
Central-Commission berechtiget sein, wenn sie ihren Yorschlag für 
besonders begründet erachten sollte, die Angelegenheit dér Entschei- 
dung des Gesammt-Ministeriums zu unterbreiten, und in dem Falle, 
wo sie aus Rücksicht auf höliere Interessen selbst gégén den Be- 
schluss des Ministerrathes bei ihrem Antrage beharren zu müssen 
glaubt, müsste ihr dér Recursweg an die Legislative offen stehen, 
damit in ahnlichen Ausnahmsfiillen, wenn sich die Nothwendigkeit 
einer exceptionellen gesetzlichen Bestimmung herausstellen sollte, im 
Wege dér Gesetzgebung das Nöthige verfügt werde.

h. )  In den einzelnen in Bezug auf sámmtliche Verwaltungsange- 
legenheiten ein politisch-autonomes Gebiet bildenden Theilen des 
Staatsterritorium’s würden die Agenden dér amtlichen Statistik be- 
sondere statistische Organe mit dem ihnen beigegebenen statistischen
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Comité zu besorgen habén.Die Zusamraensetzung dér ersteren liatte sich 
nach dem speziellen Yerwaltungs-Organismus des betreffenden Staates 
zu richten, das letztere aber würde unter einem vöm Ministerium des 
Innernoder aequiparirenden Central-Behörde zu ernennenden Yor- 
sitzendem bestehen, aus dem jeweiligen Leiter des statistischen Orga- 
nes des betreffenden Gebietstheiles, den von dér terriorialen Yerwal- 
tungs-Behörde nach Massgabe dér dórt vertretenen Administrations- 
zweige zu entsendenden Representanten, den von dér Representativ- 
Körperschaft des Gebiestheiles in entsprechender Anzabl zu wahlen- 
den Mitgliedern, ferner aus den Vertretern dér im Gebiets- 
tlieile thatigen Gesellschaften, Institute, Corporationen und 
Yereine, endlich von aus dem Kreise bewahrter Eachmanner vöm Chef 
dér politisch territorialen Verwaltungs-Behörde berufenen Mitgliedern; 
das Yerhaltniss zwischen dem statistischen amtlichen Organe und 
dem Comité müsste analóg jenem zwischen dér Central-statistischen 
Behörde und dér Central-Commission geregelt sein.

i) Diese für einzelne Gebietstheile bestellten statistischen Or
gane waren in Allém, was die Aufgaben dér amtlichen Gesammt- 
Statistik betrifft, den Central-statistischen Organen zu unterstellen 
und hiitten von denselben die nöthigen \Vreisungen zu empfangen, 
ebenso wie sie dahin über den Erfolg dér angeordneten Erhehungen 
zu bericliten hatten, die sie gleichzeitig durch delegirte Mitglieder 
zu überwaclien und überhaupt eine fortlaufende Controle über die 
Localaufnahmen zu üben berufen waren.

k) Erhehungen, die das spezielle Interessé des betreffenden 
Gebietstheiles erheischen, müsste das statistische Comité unter Yor- 
behalt befördlicher Genehmigung und nach vorlaufiger Bericliterstat- 
tung an die statistischen Central-Organe, um die Geltendmachung all- 
gemein gebotener Rücksichten zu ermöglichen, im eigenen Wirkungs- 
kreise verfügen können, und ebenso müsste es bei Erhehungen, die im 
Gesammtintéréssé nach dér von den Central-Organen ausgegangenen 
AYeisung zu unternelimen sind, unter Beacbtung des eben erwahnten 
Verfahrens solche Zusatze und Erganzungen bewerkstclligen können, 
die es aus Rücksicht auf die Partikular-Interessen des betreffenden 
Gebietstheiles für geboten errachtet.

l) In  grösseren Stadten, die vermöge ikrer Volkszahl, vermöge 
des materiell geistigen Culturzustandes und dér sonstigen Beziehungen 
sich für Errichtung eigener statistischer Behörde cignen, miisstcn
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solche, aber mit Unsterstellung unter die central-statistische Organe 
und unter Wahrnelimung dér den statistischen Organen in den ein. 
zelnen Gebietstheilen zu Grunde liegenden Organisation errichtet 
werden können.

m) Um eine Gleichmassigkeit in dér Zustandebringung und 
Bearbeitung jenes statistischen Urstoffes, dér zűr Lösung von spezial- 
wissenschaftlichen Fragén mit universellem Oharakter erforderlich ist, 
nicht nur innerhalb dér Grenzen von einzelnen Staaten, sondern wo 
möglich auf dem weitesten Pelde menschlicher Thátigkeit zu erzielen, 
erscheint es als wünschenswerth, zwischen den systematisch geglie- 
derten Organen dér amtlichen Statistik dér Einzel-Staaten und dem 
jeweiligen internationalen statistischen Congresse ein dauerndes Bánd 
fortwahrenden Contaktes herzustellen; zu diesem Behufe wáre zu 
wünschen, dass dér statistisclie Congress die Herstellung und succesive 
Entwickelung dér Gleichmassigkeit namentlich in den für langere Zeit- 
dauer bestimmten inventurartigen Grundaufnahmen als spezielle Auf- 
gabe, und als eine stehende Gescháfts-Rubrik in das Bessort seiner 
Berufstkatigkeit aufnehme, und zűr Effectuirung seiner diesfalligen 
Beschlüsse ein aus den Yertretern dér Einzel-Staaten zu bildendes 
Executiv-Comité bestelle,wozu sich namentlich diebereits alserwünschte 
Errungenschaft ins Leben gerufene Permanenz-Comission bestens eig- 
nen wiirde, die sich entweder in corpore oder durch einen engeren Aus- 
schuss als Executivorgan des statistischen Congresses constituiren 
würde, das sodann den Beruf hatte, in unmittelbarer Berührung mit den 
statistischen Central-Organen dér betreffenden Staaten die geeigneten 
Yerkehrungen zu treffen, um den Yollzug dér Congress-beschlüsse zu 
sichern.

Wohl ist Manches in dem bisher Angeführten enthalten, dessen 
Erörterung kaum in dér Absicht dér gestellten Motion gelegen sein 
mag; doch gláuhte ich demselben aus dem Grunde Raum zu gébén, 
da, wenn es gelingen würde, durch Auffinden eines allgemeinen Modus 
so eine gleichartige Organisation dér amtlichen Statistik durchzu- 
setzen, die gleichmassig gesammeltes und gleichartig zusammenge- 
stelltes Matériái bringen würde, nicht nur dér Wissenschaft, sondern 
auch dér auf Yergleichungen stets angewiesenen Gesetzgebung und 
Yerwaltung dér möglichst grösste und beste Dienst geleistet 
werden würde.

Was endlich den vöm Yertreter Kroatiens Pencovitz ausgespro-
3Aemtliche Statistik.
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chenen Wunsch hinsichtlich dér geeignetesten Modalitat dér Zusen 
dung dér officiellen Publikationen betrifft, glaube ich, ware in dem 
von mir vorgesclilagenen Executiv-Organe des statistischen Congres- 
ses das geeigneteste Médium geboten, das die zu betheiligenden Be- 
hörden und Anstalten dér einzelnen Staaten namhaft machen und 
von Fali zu Fali die A rt und Weise bezeichnen könnte, wie diese Zu- 
sendung in möglich kiirzester Frist und mit möglich grösster Er- 
sparniss an Zeit und Kostenaufwand zu bewerkstelligen ware ; auch 
liesse sich auf diesem "VVege sammtlichen Schwie^igkeiten begegnen, die 
gegenwartig noch dem gegenseitigen Tausckverkekr aus fiscalischen 
oder sonstigen Rücksicliten hinderlich entgegentreten.
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